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13. Schulorganisationsgesetz-Novelle 

GZ. 12.690/5-111/2/91 

Zum vorgelegten Entwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu § 131b (1) 

Gegen die Fassung dieser Gesetzesbestimmung bestehen Bedenken. 

Die Gesetzesbestimmung ist gänzlich unbestimmt. Es wird 

lediglich normiert, daß Formen der Leistungsdifferenzierung 

erprobt werden können, die gegenüber der 

Leistungsdifferenzierung gemäß den §§ 16 ff. flexibler sind. Aus 

dieser Gesetzesbestimmung läßt sich alles oder nichts ableiten. 

Mit freundlichen Grüßen � ... 
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Liselotte V1NCOUREK 

Präsidentin 
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